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Das Altfahrzeuggesetz und die 

Altfahrzeugverordnung 
Zur Umsetzung der EG-Richtlinie über Altfahr-
zeuge in nationales Recht hat die Bundes-
regierung am 21. Juni 2002 das AltfahrzeugG (Ge-
setz über die Entsorgung von Altfahrzeugen)  
und die Neufassung der AltfahrzeugV (Verordnung 
über die Überlassung, Rücknahme und umweltver-
trägliche Entsorgung von Altfahrzeugen) erlassen. 
Diese sind am 01.07.2002 in Kraft getreten. Die 
AltfahrzeugV enthält folgende wesentliche Rege-
lungen: 
 
o Letzthalter können ihre Altfahrzeuge unentgelt-

lich an den Hersteller/Importeur zurückzugeben 
(Rücknahmestelle).  

o Hersteller und Importeure sind zur Rücknahme 
der Altfahrzeuge verpflichtet, haben die ord-
nungsgemäße Entsorgung sicherzustellen und 
die mit der Rücknahme und Verwertung verbun-
denen Kosten zu tragen.  

o Seit dem Jahre 2015 sind mindestens 95 % des 
durchschnittlichen Gewichts eines Altfahrzeugs 
zu verwerten und mindestens 85 % stofflich 
(werk- oder rohstofflich) zu verwerten oder wie-
derzuverwenden.  
 

Gemeinsame Stelle Altfahrzeu-

ge (GESA) - Internetportal 
Die gemeinsame Stelle Altfahrzeuge – kurz „GESA“ 
– hat die Aufgabe, Daten zu anerkannten Demon-
tagebetrieben, Schredderanlagen und sonstigen 
Anlagen zur weiteren Behandlung von Altfahrzeu-
gen zentral für die gesamte Bundesrepublik zu 
sammeln und zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf der Internetseite www.altfahrzeugstelle.de ver-
öffentlicht die GESA eine ständig aktualisierte Liste 
aller anerkannten Demontagebetriebe und Schred-
deranlagen. Auf dieser kann jedermann nach aner-
kannten Betrieben recherchieren.  
 
Stichwort Recycling 

Es geht darum, einzelne Fahrzeugteile umweltge-
recht einem Recyclingkreislauf zuzuführen und 
somit den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.  
Deshalb wird ein flächendeckendes Netz von auto-
risierten Altauto-Rücknahmestellen und zertifizier-
ten Demontagebetrieben aufgebaut, an das Sie Ihr 
Altfahrzeug zurückgeben können. Die Hersteller 
sind zudem verpflichtet, bei Neufahrzeugen ver-
stärkt Recyclingmaterial zu verwenden, damit mög-
lichst wenig kostbare Rohstoffe verloren gehen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtiger Umgang mit 

Schrottfahrzeugen 
Lagerung, Ausschlachtung  

und Entsorgung 

 

Umweltschutz 
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Wann ist ein Fahrzeug ein Alt-

fahrzeug und demnach Abfall?  
Altfahrzeuge sind Fahrzeuge, die nicht mehr ver-
kehrstüchtig sind und deren Instandsetzung den 
Marktwert übersteigen und die somit als Abfall ge-
mäß § 3 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG) einzustufen sind. Altfahrzeuge sind auch 
dann Abfall, wenn ihre ursprüngliche Zweckbe-
stimmung als Fortbewegungsmittel weggefallen ist 
und sie aufgrund der darin enthaltenen wasserge-
fährdenden Stoffe und teilweise giftigen Flüssigkei-
ten geeignet sind, das Wohl der Allgemeinheit zu 
gefährden. 
 

Entsorgung 
Letzthalter von Altfahrzeugen sind verpflichtet, die-
se ordnungsgemäß zu entsorgen. Dazu sind diese 
ausschließlich einer  

o anerkannten Annahme- oder  
o Rücknahmestelle oder  
o einem anerkannten Demontagebetrieb  

zur Verwertung zu überlassen. Eine anderweitige 
Überlassung (Verkaufen oder Verschenken) ist 
nicht zulässig! 
 

Annahmestellen sind Betriebe oder Betriebsteile, 
die Altfahrzeuge zur Bereitstellung und Weiter-
leitung an Demontagebetriebe annehmen, ohne 
selbst ein Demontagebetrieb zu sein. 
Sie müssen über eine erforderliche, dem Betriebs-
zweck entsprechende baurechtliche Nutzungs-
genehmigung verfügen und die einschlägigen 

rechtlichen Regelungen, insbesondere zum Um-
welt- und Arbeitsschutz, einhalten. 
 
Rücknahmestellen sind Annahmestellen, bei de-
nen der Hersteller oder ein vom Hersteller beauf-
tragter Dritter Altfahrzeuge einer bestimmten Marke 
unentgeltlich zurücknehmen. 
 
Demontagebetriebe behandeln die ihnen entwe-
der direkt oder über Annahme- und Rücknahme-
stellen überlassenen Altfahrzeuge und geben an-
schließend die sogenannten Restkarossen an 
Schredderanlagen oder sonstige Anlagen zur wei-
teren Behandlung weiter. Zur Behandlung eines 
Altfahrzeuges in einem Demontagebetrieb gehören 
die Trockenlegung, die obligatorische Demontage 
bestimmter Bauteile und die Ersatzteilgewinnung 
durch Demontage weiterer Bauteile. 
 

Illegale Ablagerung  
Schrottautos/Altfahrzeuge, die von ihren Besitzern 
am Straßenrand (öffentlichen Grund) abgestellt 
werden, stellen eine wilde Abfallablagerung dar. 
Von der Polizei oder der Behörde kann ein „roter 
Punkt“ an dem abgestellten Fahrzeug angebracht 
werden, der besagt, sofern das Fahrzeug innerhalb 
eines Monats nicht entfernt wird, handelt es sich 
um Abfall. Das Fahrzeug kann dann von Amts we-
gen entsorgt werden. Dem Besitzer werden die 
Entsorgungskosten in Rechnung gestellt. 
Die Ablagerung stellt eine Zuwiderhandlung gegen 
das KrWG und die AltfahrzeugV dar, welche als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden.  

Privater Grund 
Sofern Fahrzeuge auf Privatgrund abgestellt wer-
den, ist der Grundstückseigentümer verantwortlich, 
dass die Fahrzeuge der Umwelt nicht schaden.  
Ist das abgemeldete Fahrzeug noch betriebsbereit 
oder reparierbar, so ist es kein Abfall. Bis zur Zu-
lassung sind jedoch werterhaltende Maßnahmen 
für das Fahrzeug zu treffen, wie z.B. mit einer Pla-
ne abzudecken oder in der Garage abzustellen. 
 
Ausschlachten: 

Die Demontage von Fahrzeugen, also das Aus-
schlachten und die Beschaffung von Ersatzteilen, 
dürfen nur zertifizierte Demontagebetriebe durch-
führen. Privatpersonen und KFZ-Betriebe dürfen 
Fahrzeuge nicht demontieren. 
 
Lagerung: 

Auf Privatgrund sollten abgemeldete Fahrzeuge auf 
befestigtem Boden stehen.  
Sofern es sich um Altfahrzeuge handelt, ist eine 
Lagerung (das Abstellen) auf Privatgrundstücken 
grundsätzlich verboten. Abfälle dürfen nur in den 
dafür vorgesehenen Abfallbeseitigungsanlagen 
(hier: Demontagebetreibe, Rücknahme- und An-
nahmestellen) behandelt, gelagert und abgelagert 
werden. Eine Lagerung außerhalb dieser Anlagen 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Da es sich bei 
Altfahrzeugen um gefährlichen Abfall handelt, stellt 
die Lagerung und/oder Behandlung zudem einen 
Straftatbestand dar.  

 


